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AMTLICHE NACHRICHTEN 
 
ÖFFENTLICHE GEMEINDERATSSITZUNG  
 
Die nächste Gemeinderatssitzung findet am Donnerstag, dem 01. Februar 2024,  
um 19.00 Uhr im Rathaus, Sitzungssaal statt. 
        Gemeindeamt 
        Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 

BROSCHÜRE „WALDgeist“ 
 
Die Info-Broschüre „WALDgeist“ für Mitte Januar bis Mitte März 2024 mit 
Tourentipps, Besuchereinrichtungen, Ausflugszielen, Veranstaltungskalender 
sowie Gastroführer liegt ab sofort im Rathaus auf.    
        Gemeindeamt 
        Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 
G’SCHICHTEN AUS DEM PASSAUER LAND 
 
Das neue Magazin „G’schichten aus dem Passauer Land“ des Zweckverband 
Tourist-Information Passauer Land ist eingetroffen.  
Das Freizeit- und Urlaubsmagazin für 2024 beinhaltet verschiedene Berichte, 
Ausflugsziele usw. aus dem Passauer Land.  
Es ist ab sofort kostenlos im Rathaus erhältlich. 
        Gemeinde   
        Aicha vorm Wald 

-  -  -  
 
 

 
-  -  - 
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BEKANNTMACHUNG  
der Gemeinde Aicha vorm Wald  

 

Hinweise zum Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten   
   WIDERSPRUCH GEGEN DIE ÜBERMITTLUNG VON DATEN AN PARTEIEN UND WÄHLERGRUPPEN  

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs.1 Bundesmeldegesetz Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen Auskunft über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, derzeitige Anschriften, 
erteilen.  
Die Übermittlung der Daten erfolgt nur im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene und nur in den sechs Monaten der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten.  
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen nicht mitgeteilt werden.  
Der Empfänger der Daten darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und 
muss sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung löschen oder vernichten.  
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.  
Wenn Sie davon Gebrauch machen wird von der Meldebehörde eine Übermittlungssperre eingerichtet und die 
Daten werden nicht übermittelt. Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist kostenlos und gilt bis zu ihrem 
Widerruf.  
   

WIDERSPRUCH GEGEN DIE ÜBERMITTLUNG VON DATEN AUS ANLASS VON ALTERS- ODER EHEJUBILÄEN 
AN MANDATSTRÄGER, PRESSE ODER RUNDFUNK  

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz bei Verlangen von Mandatsträgern, Presse oder 
Rundfunk, Auskunft aus dem Melderegister über Alter- oder Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Dabei 
werden der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift und das Datum und Art des Jubiläums 
übermittelt.  
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder 
folgende Geburtstag.   
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.  
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen.   
Wenn Sie davon Gebrauch machen wird von den Meldebehörden eine Übermittlungssperre eingerichtet und 
die Daten werden nicht übermittelt. Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist kostenlos und gilt bis zu 
ihrem Widerruf.   
 

      WIDERSPRUCH GEGEN DIE ÜBERMITTLUNG VON DATEN AN ADRESSBUCHVERLAGE  
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften erteilen.  
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) 
verwendet werden.  
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen.  
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen.  
Wenn Sie davon Gebrauch machen, wird von den Meldebehörden eine Übermittlungssperre eingerichtet und 
die Daten werden nicht übermittelt. Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist kostenlos und gilt bis zu 
ihrem Widerruf.  
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WIDERSPRUCH GEGEN DIE ÜBERMITTLUNG VON DATEN AN DAS BUNDESAMT FÜR DAS 
PERSONALMANAGEMENT DER BUNDESWEHR  

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes 
sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.  
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März den Familiennamen, Vornamen und 
gegenwärtige Anschrift zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig 
werden (§ 58c Abs. 1 Soldatengesetz).  
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.   
Wenn Sie davon Gebrauch machen, wird von der Meldebehörde eine Übermittlungssperre eingerichtet und 
die Daten werden nicht übermittelt. Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist kostenlos und gilt bis zu 
ihrem Widerruf.  
   

WIDERSPRUCH GEGEN DIE ÜBERMITTLUNG VON DATEN AN EINE ÖFFENTLICH-RECHTLICHE 
RELIGIONSGESELLSCHAFT DURCH DEN FAMILIENANGEHÖRIGEN EINES MITGLIEDS DIESER 
RELIGIONSGESELLSCHAFT  

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde von diesen 
Familienangehörigen Daten des Familiennamens, früheren Namens, Vornamens, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeitige Anschriften und 
letzte frühere Anschrift übermitteln.  
Außerdem Auskunftssperren gemäß § 51 Bundesmeldegesetz, bedingte Sperrvermerke gemäß § 52 
Bundesmeldegesetz und das Sterbedatum.  
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die 
Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an 
die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft.  
Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.  
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.   
Wenn Sie davon Gebrauch machen, wird von der Meldebehörde eine Übermittlungssperre eingerichtet und 
die Daten werden nicht übermittelt. Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist kostenlos und gilt bis zu 
ihrem Widerruf.  
   

      WEITERE MÖGLICHKEITEN ZUR SPERRUNG VON DATEN  
Es besteht die Möglichkeit bei Gefahr für Leben und Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche 
schutzwürdige Belange eine Auskunftssperre in das Melderegister einzutragen.   
Es müssen Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass der Person, deren Daten mitgeteilt 
werden sollen, durch diese Auskunft eine Gefahr für Leben und Gesundheit, persönliche Freiheit oder 
ähnliche schutzwürdige Interessen entstehen kann.  
Als betroffene Person können Sie bei der Meldebehörde einen Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre in 
das Melderegister stellen.  
Ist eine Auskunftssperre eingerichtet wird eine Auskunft aus dem Melderegister nur erteilt, wenn eine 
Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen ausgeschlossen werden kann.  
Die Auskunftssperre wird im Melderegister im Datensatz zur eigenen Person eingetragen.   
Sie wird auch im Datensatz von Ehegatten oder Lebenspartnern, beim gesetzlichen Vertreter oder 
minderjährigen Kindern als sogenannte beigeschriebene Daten berücksichtigt.  
Die Auskunftssperre wird auf zwei Jahre befristet und kann auf Antrag verlängert werden.  
  
            Gemeindeamt                                                           
           Aicha vorm Wald 
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Kreisjugendring Passau 
Passauer Str. 31 
94081 Fürstenzell 
 
 
 
Engagement für Kinder und Jugendliche im Landkreis Passau 

Kreisjugendring Passau sagt Danke und freut sich auf 2024  
 
Der Kreisjugendring Passau (KJR) sagt Danke. Danke an all die ehrenamtlichen Betreuer:innen, die es auch 
2023 wieder ermöglicht haben, den Kindern und Jugendlichen im Landkreis Passau unvergessliche 
Erinnerungen zu schenken. Städtetrips, Jugendcamps, Tagesfahrten, Ökomobil- oder Demokratiemobil- 
Einsätze;  ohne das Engagement der KJR Teamer:innen wäre all das nicht möglich. Sie bieten einen wertvollen 
Beitrag zur Entwicklung unserer Jüngsten. Denn was in der Freizeit passiert, unterstützt die Kinder- und 
Jugendlichen in vielfältiger Weise. Hier wird gelebt, was wirklich zählt: Soziales Miteinander, die Welt 
entdecken, offline sein, das Wir-Gefühl leben und vieles mehr.  
Das neue Programm steht schon in den Startlöchern und das Team sucht Verstärkung. Der Kreisjugendring 
Passau (KJR) lädt daher auch 2024 wieder zur jährlichen Betreuerschulung ein und bietet allen Interessierten 
ab 16 Jahren die Möglichkeit, sich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit zu engagieren.  
Die Teilnahme an der Schulung bereitet die angehenden Betreuenden optimal auf ihre zukünftige Aufgabe 
vor und befähigt sie dazu, Kinder und Jugendliche bei dem vielfältigen Programm des Kreisjugendrings zu 
begleiten. Von zwei Sozialpädagoginnen des KJR wird der Gruppe das nötige Wissen dazu an die Hand 
gegeben. Inhalte der Schulung sind z.B. Themen wie Aufsichtspflicht, Jugendschutz und Gruppenphasen. 
Natürlich wird es aber nicht nur theoretisch. Es gibt auch viel praktischen Input und es wird allerlei 
ausprobiert, was später auch bei den Einsätzen Anwendung findet. Langweilig wird es auf der Schulung 
garantiert nicht!  
Die ehrenamtliche Tätigkeit beim Kreisjugendring macht nicht nur Spaß, sondern eignet sich auch 
hervorragend als Praktikum. Etwas Geld lässt sich außerdem noch dazu verdienen. Das wertvollste sind aber 
sicherlich die unvergesslichen Momente, die nicht nur bei den Kindern- und Jugendlichen, sondern auch bei 
den Betreuer:innen für immer bleiben.  
 
Schulung  -  kostenlos 
Wann? 15. – 17.03.24          Wo? Jugendzeltdorf am Rannasee              Wer? Interessierte ab 16 Jahren    
                                                                                                                                                          
Anmeldung unter www.kjr-passau.de       
Fragen?  kathrin.behringer@kjr-passau.de  oder laura.fischl@kjr-passau.de    
                                                                                                                 
 
 
                                                                       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  -  - 
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PRESSEMELDUNG 
 
 
Passau, 09.01.2024 
 

Neue Definition für gesunde Ernährung 

WHO aktualisiert Empfehlungen 

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ergänzt ihre Leitlinien zu gesunder Ernährung. Im Fokus stehen 
Kohlenhydrate und Fette. Deren Qualität und Quantität ist entscheidend, um das Risiko von 
Gewichtszunahme und ernährungsbedingten Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
sowie bestimmten Krebsarten zu reduzieren. Erwachsene sollten laut WHO mindestens 400 Gramm Gemüse 
und Obst sowie 25 Gramm natürlich vorkommende Ballaststoffe verzehren. Bei Nahrungsfetten sind 
pflanzliche Öle zu bevorzugen. Der VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. (VSB) gibt einen Überblick. 
Kohlenhydrate sollten hauptsächlich über Vollkornprodukte, Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten 
aufgenommen werden. Ballaststoffe bewirken, dass die Nahrung länger und besser gekaut wird. „Sie füllen 
den Magen und wirken dadurch sättigend, lassen den Blutzucker langsamer ansteigen, senken den 
Cholesterinspiegel und sorgen für eine geregelte Verdauung. Das hilft beim Abnehmen und Gewichthalten“, 
so Eva Kirchberger, Ernährungsexpertin beim VSB. Gemüse, Salat, Rohkost, Hülsenfrüchte und Obst enthalten 
vorwiegend lösliche Ballaststoffe. „Diese sind ‚Futter‘ für unsere guten Darmbakterien, die für eine stabile 
Darmschleimhaut sorgen und unser Immunsystem unterstützen“, so Kirchberger weiter. Es ist die 
Lebensmittelgruppe mit der höchsten Nährstoffdichte und liefern bezogen auf den Energiegehalt die meisten 
Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe.  
Beim Nahrungsfett weist die WHO darauf hin, dass sowohl Quantität als auch Qualität für die Gesundheit wichtig 

sind. Mehr pflanzliche Öle wie Raps-, Oliven-, und Leinöl sowie tägliches Knabbern von einer Handvoll Nüsse lautet die 

Empfehlung. Versteckte, oft minderwertige Fette finden sich vor allem in Soßen, Kuchen, Gebäck, Mayonnaise, fetter 

Wurst, Fertig- und Fastfood-Gerichten – je seltener verzehrt, desto besser, so der VSB. Auch das Thema Transfettsäuren 

befindet sich im Blick der WHO. Da diese sich ungünstig auf den Cholesterinspiegel auswirken und damit das Risiko an 

Herz-Kreislauferkrankungen erhöhen, sollte nicht mehr als ein Prozent der Gesamtnahrungsenergie über Trans-Fettsäuren 

kommen. Chips, Pommes frites, Kekse und Fertigbackwaren deshalb möglichst selten genießen. 

Weiterführende Informationen finden Sie in unserem VSB-Tipp: https://www.verbraucherservice-
bayern.de/themen/ernaehrung/who-aktualisiert-empfehlungen-fuer-gesunde-ernaehrung  
 

 
Der VerbraucherService Bayern im KDFB e.V. (VSB) ist ein unab- 
hängiger, bayerischer Verbraucherverband mit 15 
Beratungsstellen und 135.000 Mitgliedern. Wir bieten seit über 
65 Jahren neutrale, persönliche Beratung, nachhaltige Bildung 
und Interessenvertretung 

als Bayerns starker Service für Verbraucher. Der 
VerbraucherService Bayern engagiert sich aktiv in den 
Bereichen Verbraucherrecht, Er-nährung, Umwelt, Finanzen, 
Energie und Hauswirtschaft. Der Verband wird staatlich 
gefördert und ist eine Einrichtung des Frauenbunds. 

www.verbraucherservice-bayern.de www.facebook.de/VerbraucherServiceBayern Anmeldung zum Newsletter 

 
 

 
-  -  - 

 

 
Ansprechpartnerin 
Eva Kirchberger 
Ludwigsplatz 4, 94032 Passau 
Tel.: 0851 36248 Fax: 0851 33490 
passau@verbraucherservice-bayern.de 
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       Burgstr. 8 | 94538 Fürstenstein | ℡ 08504 1608 | � 08504 5142 |  pfarrverband.fuerstenstein@bistum-passau.de 
       Öffnungszeiten Pfarrbüro Fürstenstein: Montag bis Donnerstag 8.00 – 13.00 Uhr 
                                     Pfarrbüro Eging am See: Montag 9.00-12.00 /14.00 – 17.00 Uhr, Freitag 8.00 – 12.00 Uhr  

 
Ausgabe 2/2024 (22.01.-04.02.2024) 
 

Neue Friedhofssatzung und Gebührenordung für den kirchlichen Friedhof Nammering 
 

Die Kirchenverwaltung der Pfarrkirchenstiftung Nammering St. Florian gibt hiermit die zum 01. Januar 2024 
geänderten Gebührensätze der Grabstellen am Friedhof in Nammering wie folgt bekannt: 
Einzelgrabstätten                                            30,00 €  pro Jahr 
Doppelgrabstätten                                          60,00 €  pro Jahr 
Urnenerdgrabstätte                                       110,00 €  pro Jahr  
Neu errichtete Urnenfeldgrabstätte            290,00 € pro Jahr (Anmerkung: es handelt sich hierbei um Grabstätten, 
bei denen die komplette Grabpflege von der Kirchenverwaltung übernommen wird. Daher sind die Grabgebühren 
pro Jahr höher als bei den bisherigen Urnenerdgrabstellen) 
 

Die neue Gebührenordnung und Friedhofsatzung können zu den Öffnungszeiten des Pfarrverbandsbüros in 
Fürstenstein eingesehen werden.  
 

 
Änderungssatzung zur Friedhofssatzung und zur Gebührenordnung für den kirchlichen 

Friedhof Fürstenstein 
 

Die Kirchenverwaltung der Pfarrkirchenstiftung Fürstenstein gibt bekannt, dass zur gültigen Friedhofssatzung 
und Gebührenordnung eine Änderungssatzung im Pfarrbüro zu den Öffnungszeiten des Pfarrverbandsbüros zur 
Einsichtnahme ausliegt. 
 

Erlös der Sternsingeraktion 2024 
 

Bei der diesjährigen Sternsingeraktion, die unter dem Leitwort: „Gemeinsam für unsere Erde“ stand, wurde für 
das Jahr 2024 ein stolzer Betrag von 11.035,96 €  
(Fürstenstein-Oberpolling: 173,60 €; Aicha vorm Wald: 3.904,84 €; Weferting: 1.421,70 €; Nammering: 
1.124,01 €, Eging am See: 4.411,81 €) an das Bischöfl. Ordinariat weitergeleitet. Vielen Dank an alle Kinder 
und Jugendliche, die als Sternsingerinnen und Sternsinger von Haus zu Haus gezogen sind, an unsere 
Ministrantinnen und Ministranten, an alle Organisatoren und Helfer und an Sie, liebe Pfarrangehörige, für 
Ihre großzügige Spendenbereitschaft! 

 
Dank an die Raiffeisenbanken  

 

Herzlichen Dank an die Raiffeisenbank i. Lkrs. Passau Nord für die großzügigen Spenden für den gesamten 
Pfarrverband Fürstenstein.  

 
PGR Fürstenstein 

 

Herzliche Einladung zur PGR-Sitzung in Fürstenstein am Freitag, den 22.01.2024 um 19.00 Uhr im Pfarrheim 
Fürstenstein. 

PGR Nammering 
 

Herzliche Einladung zur PGR-Sitzung in Nammering am Dienstag, den 23.01.2024 um 19.00 Uhr im Pfarrheim. 
 

PGR Aicha v. W. 
 

Herzliche Einladung zur PGR-Sitzung in Aicha v.W. am Mittwoch, den 31.01.2024 den um 19.30 Uhr im 
Pfarrheim Aicha v.W. 
 

Aicha v.W.  – Eging a. See – Fürstenstein – Nammering 
Thannberg – Oberpolling - Weferting 

Pfarrnachrichten 
Pfarrverband Fürstenstein 
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Tulpenverkauf im gesamten Pfarrverband für einen guten Zweck 

 

In unserem Pfarrverband werden jeweils nach den Gottesdiensten am Samstag, den 27. Januar 2024 und 
Sonntag, den 28. Januar 2024 Tulpen im 10er Pack gegen Spende angeboten. Der Erlös geht an die 
Bahnhofsmission in Passau. Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre Unterstützung! 
 

 
Kerzenweihe zum Fest Darstellung des Herrn (Mariä Lichtmess) 

 

Bei den nachfolgenden Gottesdiensten werden die Kerzen geweiht, welche während des Kirchenjahres in unseren 
Kirchen entzündet werden. 
Freitag:      02.02. um 18.00 Uhr in Weferting 
Samstag:   03.02. um 18.00 Uhr in Oberpolling 
Samstag:   03.02. um 18.00 Uhr in Thannberg 
Sonntag:    04.02. um 8.30 Uhr in Fürstenstein 
Sonntag:    04.02. um 8.30 Uhr in Nammering 
Sonntag:    04.02. um 10.00 Uhr in Aicha v.W. 
Sonntag:    04.02. um 10.00 Uhr in Eging am See 
 

Außerdem besteht nach den Lichtmessgottesdiensten im Pfarrverband die Möglichkeit zum Empfang des 
Blasiussegens. Herzliche Einladung zu diesen besonderen Gottesdiensten! 

Pfarrverbandsball in Fürstenstein 
Am Samstag, 03. Februar 2024 im Kerber-Saal 

Alle „Faschingsnarren“ sind beim Fürstensteiner Pfarrverbandsball willkommen! 

Der Pfarrgemeinderat Fürstenstein lädt ganz nach dem Motto  
„kunterbuntes Faschingstreiben“ wieder zum traditionellen Pfarrball 
ins Gasthaus Kerber in Fürstenstein ein. Für beste musikalische Stimmung 
sorgen heuer wieder die „Strouh Huat Buam“ mit einem fetzigen Programm  
für Jung und Alt. Die Besucher erwartet wieder eine große Tombola mit tollen  
Sachpreisen. Neben einer lustigen Showeinlage dürfen sich die Besucher auf  
einen Auftritt der Gardegruppe der Faschingsfreunde Vilusia e.V. aus Vilshofen                                                                                                   
freuen. Beginn ist um 19:30 Uhr. Tische können vorab im Gasthof Kerber  
unter 08504/1645 reserviert werden (Reservierungen gelten nur bis 20 Uhr).         Bild: C. Kölbl 
Der Eintritt kostet 8€.                                                                                                    
 

 
Vorstellgottesdienste der Erstkommunionkinder im Pfarrverband 

 

Eging a. See   Sonntag, den 04.02.2024 um 10.00 Uhr 
Aicha v. W.     Sonntag, den 04.02.2024 um 10.00 Uhr 
Nammering Sonntag, den 04.02.2024 um 10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst für die     

Kommunionkinder der Pfarreien Fürstenstein und Nammering 
 
 
 

 
Datenschutz 

 

Der gesetzlich geregelte Datenschutz sieht vor, dass vor der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten die 
Zustimmung der Betroffenen eingeholt wird. Um gegebenenfalls Schwierigkeiten zu vermeiden, bitten wir um 
entsprechende Mitteilung, falls Sie nicht in unserem Pfarrbrief genannt werden wollen. 
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Tauftermine 2023/2024 für den gesamten Pfarrverband Fürstenstein 

 

Aicha /Weferting    Eging              Fürstenst./Oberpolling           Nammering              Thannberg             

So., 03.03. / 11:30 

Sa., 30.03. / 20.00  

Sa., 13.04. / 14:00 

So., 12.05. / 11:30 

Sa., 08.06. / 14.00 

So., 07.07. / 11:30   

So., 11.02. / 11:30 

Sa., 09.03. / 14:00 

So., 31.03. / 05:00 

So., 07.04. / 11:30 

Sa., 27.04. / 14:00 

So., 26.05. / 11:30 

Sa., 22.06. / 14:00 

So., 21.07. / 11:30 

 

Sa., 02.03. / 14:00 

Sa., 30.03. / 21:00 

Sa., 06.04. / 14.00 

Sa., 11.05. / 14:00 

So., 09.06. / 11:30 

Sa., 06.07. / 14:00 

So., 25.02. / 11.30 

Sa., 23.03. / 14:00 

Sa., 30.03. / 21:00 

So., 28.04. / 11:30 

Sa., 25.05. / 14:00 

So., 30.06. / 11:30 

Sa., 17.02. / 14:00 

So., 17.03. / 11:30 

Sa., 30.03. / 20:00 

Sa., 20.04. / 14:00 

So., 02.06. / 11:30 

Sa., 29.06. / 14:00 

 

Anmeldung zur Taufe und weitere Auskünfte im Pfarramt Fürstenstein 
 

Helfen aber richtig! Neuer Kurs startet Ende Februar 2024 
 

Da-Sein, vorlesen, betreuen. Im zertifizierten Kurs können sich Ehrenamtliche für die Betreuung von 
Senior*innen fortbilden. Kostenfrei mit Versicherung und einer finanziellen Aufwandsentschädigung, sodass 
das Ehrenamt „dahoam“ für alle Interessent*innen attraktiver wird.  
In einem 30-stündigen, gebührenfreien Kurs bereiten die Fachkräfte des CV für Stadt und Landkreis Passau 
e.V. alle Teilnehmer*innen auf Betreuungs-Tätigkeiten vor. Auch im späteren Einsatz gibt es weiterhin eine 
fachliche Begleitung. Wurde der Kurs erfolgreich absolviert, wartet ein wohnort-naher Einsatzort und eine 
Tätigkeit mit persönlich wählbarem, zeitlichen Umfang.   
Kurstermine:  
 
Uhrzeit: 
Kursort:  
Anmeldung bitte bis: 
Anmeldung bei:    
 
 
    

28.02.24  01.03.24 08.03.24 15.03.24 
22.03.24 05.04.24 10.04.24  
13:00 - 18:00 Uhr 
Haus der Generationen, Heiliggeistgasse 3; 94032 Passau 
16.02.2022 
Fr. Ritzinger (Raum Vilshofen) 08541/91 99 721 oder  
ab.vilshofen@caritas-pa-la.de 
Fr. Steinleitner (südl. Landkreis + Passau) 0151 12 12 1183 oder  
ab.griesbach@caritas-pa-la.de 
Fr. Schrottenbaum (nördl. Landkreis) 08586 / 97 60 33 35 
ab.hauzenberg@caritas-pa-la.de 

 
Pfarrnachrichten im Internet 

 

Die Pfarrnachrichten sind im Internet einsehbar unter: https://pfarrverband-fuerstenstein.bistum-passau.de 
 
Bitte beachten: Der Abgabetermin für Hl. Ämter, Hl. Messen und andere Veröffentlichungen in den nächsten 
Pfarrnachrichten (05.02.-18.02.2024) ist Mittwoch, der 24.01.2024 
 

Gottesdienstordnung 
Montag, 22.01.                       Hl. Vinzenz, Diakon, Märtyrer  
Oberpolling 16.00 Uhr  Rosenkranzandacht  
Dienstag, 23.01.          Sel. Heinrich Seuse, Ordenspriester u. Mystiker  
Oberpolling    18.00 Uhr  Heilige Messe 

Fam. Hildegard Kubitschek f. Martina Kufner / Annemarie Gsödl f. Maria Arnold  

Mittwoch, 24.01.          Hl. Franz v. Sales, Bischof, Ordensgr., Kirchenlehrer  
Nammering 18.00 Uhr  Heilige Messe 

Alois u. Heidi Neudorfer f.  Anna Zitzelsberger / Fam. Anton Ritzinger f.  Anna Zitzelsberger / 
Fam. Hans Probst f. Ehefrau u. Mutter z. Gtg.  

Donnerstag, 25.01.          BEKEHRUNG DES HL. APOSTELS PAULUS  
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Thannberg 18.00 Uhr  Heilige Messe  

Freitag, 26.01.                       Hl. Timotheus und Hl. Titus, Bischöfe u. Apostelschüler  
Aicha v. W. 17.30 Uhr  Rosenkranzandacht  
Aicha v. W. 18.00 Uhr  Heiliges Amt 

Renate Bürgermeister f. lb. Ehemann, Vater, Schwiegerv. u. Opa Alois Bürgermeister / 
Elfriede u. Franz Ragaller f. Theresia Resch  

Samstag, 27.01.          Hl. Angela Merici, Ordensgründerin  
Weferting 18.00 Uhr  Heiliges Amt 

  Tulpenverkauf zugunsten der Bahnhofsmission Passau  
Eging 18.00 Uhr  Heiliges Amt 
  Johann Synowiec u. Fam. Irene Hausinger f. Tante Rosina Huppenberger / Geschwister Späth 

f. lb. Vater, Schwiegerv., Opa u. Uropa Josef Späth / Elisabeth Markl m. Fam. f. gt. Freund 
Willi Seidl / Fam. Josef u. Petra Kufner f. gt. Nachbarn Willi Seidl / Richard Ranzinger f. Willi 
Seidl / Alois Bauer mit Kindern für lb. Ehefrau, Mutter und Oma Marianne z. Gtg. / Konrad 
Sammer f. Bruder Hansi Sammer / Fam. Walter Obermeier f. Horst Reimann / Alfons Sattler f. 
lb. Ehefrau Reserl / Waltraud Sattler f. Mutter, Schwiegerm.u. Oma z. Stg. u. Verwandtschaft / 
Frieda Diede f. Bruder Josef Stöger / Fam. Alois u. Roland Brunner f. lb. Mutter, 
Schwiegermutter, Oma und Uroma Rosmarie Brunner z. Stg. / Maria Rauchecker f. Ehemann 
und Angehörige 

Sonntag, 28.01.          4. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
Aicha v. W. 8.30 Uhr  Heiliges Amt 
  Tulpenverkauf zugunsten der Bahnhofsmission Passau 

Josef Betz f. Ehefrau Waltraud z. 10. Stg. / Hilde Kuhn f. lb. Schwägerin Christine Bauer / 
Annemarie Moosbauer f. Cousine Christine Bauer / Fam. Sepp Hartl f. Mutter, Schwiegerm. u. 
Oma / Fam. Gisela Bauer f. Josef Bauer u. verst. Angehörige / Fam. Alois Graf f. Georg 
Bernhardt  

Thannberg 8.30 Uhr  Heiliges Amt 
  Tulpenverkauf zugunsten der Bahnhofsmission Passau 

Geschwister Kroiß f. Mutter z. Gtg. / Soldaten- u. Kriegerverein Thannberg f. August Jakob 
(Jäger Gustl) / Geschwister Schaffner f. Vater, Schwiegerv. u. Opa z. Stg. u. Mutter, 
Schwiegerm. u. Oma z. Gtg. / Fam. Monika Ritzinger f. Mutter Helene z. 5. Stg. / Fam. Marile 
Obermeier f. Vater, Schwiegerv. u. Opa Hermann Kronschnabl / Fam. Baumgartner f. Mutter, 
Oma u. Uroma Katharina Baumgartner / Regina u. Elisabeth f. lb. Tante Katharina 
Baumgartner / Daniela Schlager mit Oliver u. Tim und Kerstin Winter f. lb. Vater u. Opa Georg 
Winter z. Gtg. / Fam. Wilhelm Müller f. Vater u. Mutter z. Stg.  

Fürstenstein 10.00 Uhr  Pfarrgottesdienst 
  Tulpenverkauf zugunsten der Bahnhofsmission Passau 

Für alle Lebenden und Verstorbenen unseres Pfarrverbandes  

Nammering 10.00 Uhr  Heiliges Amt 

  Tulpenverkauf zugunsten der Bahnhofsmission Passau 
Elisabeth Obermeier m. Fam. f. Alois Hartl / Caritasverein Fürstenstein-Nammering f. Alois 
Hartl / Maria Reitberger m. Fam. f. Ehemann, Vater, Opa u. Uropa z. Gtg.  

Oberpolling 11.30 Uhr  Taufe der Kinder Lorena Gramüller u. Anton Kopytko  
Montag, 29.01.                       Montag der 4. Woche im Jahreskreis  
Oberpolling 16.00 Uhr  Rosenkranzandacht  

Dienstag, 30.01.          Dienstag der 4. Woche im Jahreskreis  
Fürstenstein 17.30 Uhr  Rosenkranzandacht  
Fürstenstein 18.00 Uhr  Heilige Messe 

Helmut u. Marianne Jursik f. Edi Obermeier / Siegfried u. Gerda Schneider f. Edi Obermeier / 
Fam. Gaisbauer f. Nachbarin Katrin Schosser / Brunhilde u. Pascal Maurer f. Michael Schober  

Mittwoch, 31.01.          Hl. Johannes Bosco, Priester u. Ordensgründer  
Nammering 18.00 Uhr  Heilige Messe  
Donnerstag, 01.02.          Donnerstag der 4. Woche im Jahreskreis  
Eging 17.30 Uhr  Anbetung  

Eging 18.00 Uhr  Heilige Messe 
Maria Schrenk f. lb. Rosi Unverdorben  

Freitag, 02.02.                       DARSTELLUNG DES HERRN (Mariä Lichtmeß)  
Thannberg 17.00 Uhr  Rosenkranzandacht in der Schöpfungskapelle  
Weferting 18.00 Uhr  Heiliges Amt m. Blasiussegen u. Kerzenweihe 

Geschwister Degenhard f. Barbara Kerndl  
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Samstag, 03.02.          Hl. Ansgar, Bischof, Glaubensbote und Hl. Blasius, Bischof,  
Oberpolling 18.00 Uhr  Heiliges Amt m. Blasiussegen u. Kerzenweihe 

Elfriede Schlattl, Kapfham, f. Kilian Kubitschek / Fam. Gusti u. Manfred Himpsl f. Bruder, 
Schwager u. Onkel Edi / Fam. Veronika Fuchs u. Maria Altendorfer f. Mama u. Oma z. Stg. / 
Marianne Neumeier f. Karl Neumeier, dessen Eltern u. Geschwister u. alle armen Seelen / 
Marianne Neumeier f. Sohn und Walter Marietz / Anna u. Alois Geier f. Norbert Bernkopf / 
Roswitha Klessinger m. Gerhard f. Mutter u. Schwiegerm. Rosa Weiboltshamer / Kristina 
Höller m. Martin u. Mia f. Oma u. Uroma Rosa Weiboltshamer / Vanessa März m. Florian f. 
Oma Rosa Weiboltshamer  

Thannberg 18.00 Uhr  Heiliges Amt m. Blasiussegen u. Kerzenweihe 
Fam. Peter Ritzinger f. Erwin Mies sen. / Maria u. Wolfgang Bauer m. Fam. f. Vater, 
Schwiegerv. u. Opa Josef z. Stg.  

Sonntag, 04.02.          5. SONNTAG IM JAHRESKREIS  
Fürstenstein 8.30 Uhr  Heiliges Amt m. Blasiussegen u. Kerzenweihe   

Nammering 10.00 Uhr  Heiliges Amt m. Blasiussegen u. Kerzenweihe 
  Vorstellungsgottesdienst der EK-Kinder für Fürstenstein und Nammering 

Fritz Hausinger f. Schwiegereltern / Fritz Hausinger f. Bruder Josef    

Aicha v. W. 10.00 Uhr  Pfarrgottesdienst m. Blasiussegen u. Kerzenweihe 
  Vorstellungsgottesdienst der EK-Kinder 

Für alle Lebenden und Verstorbenen unseres Pfarrverbandes / Geschwister Scholler für verst. 
Eltern u. Geschwister / Helmut Langgartner f. Mutter zum Stg. und alle verst. Angehörigen  

Eging 10.00 Uhr  Heiliges Amt m. Blasiussegen u. Kerzenweihe 

  Vorstellungsgottesdienst der Erstkommunionkinder 
Fam. Alois u. Elisabeth Spannmacher f. gt. Freund Ludwig Reitberger / Fam. Herbert Meier f. 
Mutter, Schwiegerm. u. Oma Therese Meier z. Stg. / Franz u. Anita Hatzesberger f. Onkel 
Josef Späth / Rosa Hatzesberger f. lb. Bruder Josef Späth  

 
Im Pfarrverband sind für Sie da: 

Name                                                     Tel./mobil                 Email-Adresse 

Dekan Johannes Graf                          08504/1608        johannes.graf@bistum-passau.de 

Pfarrvikar Dr.Sijil Muttikkal             08544/386                sijil.muttikkal@bistum-passau.de 
                                                               0175/6764161 
Pater Ambrosius Obermeier             0176/69798612        ambrosius.obermeier@bistum-passau.de 
                                                               08544/9199883 
Sr. Conrada Aigner                          08544/9722184        conrada.aigner@web.de 
                                                               0151/62448391 
Pfarrverbandsbüro Fürstenstein:       08504/1608        pfarrverband.fuerstenstein@bistum-passau.de 
Anita Breinbauer, Pfarrsekretärin 
Barbara Saller, Pfarrsekretärin 
Lydia Zitzelsberger, Pfarrsekretärin 
Kontaktbüro Eging am See:                08544/1877       pfarrverband.fuerstenstein@bistum-passau.de 
Sr. Conrada Aigner    
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